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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

Rechtssatz

Die amtswegige Ermittlungsp8icht der Abgabenbehörde tritt bei Auslandssachverhalten gegenüber der Mitwirkungs-

und O;enlegungsp8icht der Partei zurück. Diesfalls besteht eine erhöhte Mitwirkungsp8icht der Partei insbesondere

bei der Schaffung und Beschaffung von Beweismitteln.
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